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Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main

ISIN DE0005140008

Dividendenbekanntmachung
.

Die ordentliche Hauptversammlung vom 29. Mai 2008 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 in Höhe
von 2.386.800.450,00 EUR zur Ausschüttung

einer Dividende von 4,50 EUR je Stückaktie

auf die 505.332.244 dividendenberechtigten Stückaktien zu verwenden. Der Restbetrag von 112.805.352,00 EUR wurde auf
neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividende wird vom 30. Mai 2008 an unter Abzug von 20% Kapitalertragsteuer sowie 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Ka-
pitalertragsteuer (Gesamtabzug 21,1 %) über die Clearstream Banking AG durch die depotführenden Kreditinstitute ausgezahlt.
Die abgeführte Kapitalertragsteuer kann auf die bei der Einkommen- oder Körperschaftsteuerveranlagung festgesetzte Steuer
angerechnet werden, der abgeführte Solidaritätszuschlag ist auf den festgesetzten Solidaritätszuschlag anrechenbar.

Zahlstelle ist die Deutsche Bank AG.

Den unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionären, die ihrer Depotbank eine Nichtveranlagungsbescheinigung ihres Wohnsitzfi-
nanzamts vorgelegt haben, wird die Dividende ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag gutgeschrieben.
Das Gleiche gilt für Aktionäre, die ihrer Depotbank einen Freistellungsauftrag eingereicht haben, soweit das in diesem Auftrag
angegebene Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist.

Frankfurt am Main, den 30. Mai 2008

Der Vorstand


